
  Anhang 1   

 
 
VERFASSUNG  
des Kantons Uri  
(Änderung vom …) 
 
Das Volk des Kantons Uri beschliesst:  
 
I.  
 
Die Verfassung des Kantons Uri vom 28. Oktober 19841 wird wie folgt geändert:  
 

Artikel 76 Absatz 1 und 3 
 
1Niemand darf gleichzeitig Mitglied des Landrats und des Regierungsrats sein. Mit-
glieder des Landrats und des Regierungsrats dürfen keiner richterlichen Behörde an-
gehören. Keine Richterin und kein Richter darf gleichzeitig Mitglied zweier ordentli-
cher Gerichte sein. 
 
3Angestellten des Kantons in leitender oder ähnlicher Stellung ist es untersagt, dem 
Landrat als Mitglied anzugehören. Die Gesetzgebung bestimmt das Nähere.  

 
II.  
 
1Diese Änderung unterliegt der Volksabstimmung.  
2Sie ist von der Bundesversammlung zu gewährleisten2.  
 
 

Im Namen des Volkes 
Der Landammann: Markus Züst 
Der Kanzleidirektor: Dr. Peter Huber 

 

                                                 
1 RB 1.1101 
2 von der Bundesversammlung gewährleistet am …  


